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1. Erfordernis der Planaufstellung und allgemeine Ziele 
 
1.1. Allgemeines 
 

Das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebau-
recht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt vom 
4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) ist am 13. Mai 2017 in Kraft getreten.  

 Dieses BauGBÄndG 2017 dient u.a. zum einen der Anpassung des Bau-
 gesetzbuchs an die Richtlinie 2014/52/EU des Europäischen Parlaments 
 und des Rates vom 16. April 2014 zur Änderung der Richtlinie 
 2011/92/EU über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten 
 öffentlichen und privaten Projekten (ABl. L 124 vom 25.4.2014 S. 1) 
 (UVP-Richtlinie). Zum anderen wird die Innenentwicklung gestärkt.  
 Das Gesetz greift zudem weitere städtebauliche Anliegen auf und führt 
 diese einer gesetzlichen Regelung zu: so wurden u.a. im Hinblick auf 
 Ferienwohnungen und Nebenwohnungen Rechtsunsicherheiten besei-
 tigt und die kommunalen Steuerungsmöglichkeiten sind ausgeweitet 
 worden.  
 

Auf dieser Basis haben das Baugesetzbuch (BauGB) und die Bau-
nutzungsverordnung (BauNVO) folgende Neufassungen erfahren: 

- BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017  
        (BGBl. I S. 3634) 
- BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
       (BGBl. I S. 3786) 

 
Im neuen § 13a BauNVO wurde klargestellt, dass Ferienwohnungen als 
kleine Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Betriebe des Beherber-
gungsgewerbes, nicht störende Gewerbebetriebe, sonstige nicht stö-
rende Gewerbebetriebe und sonstige Gewerbebetriebe in allen Arten 
der wohnbaulichen Nutzung (§§ 2-7 BauNVO) allgemein oder aus-
nahmsweise zulässig sind. 
 
Zum Umgang mit Bebauungsplänen, die vor der Novellierung von 
BauGB und BauNVO beschlossen worden sind gibt es bisher unter-
schiedliche Rechtsauffassungen: 
 
Auffassung 1 
Jeder Bebauungsplan ist im Zusammenhang mit der Fassung der 
BauNVO zu lesen, die zum Zeitpunkt der Beschlussfassung galt. Hin-
sichtlich der Ergänzung des § 13a BauNVO lässt sich weder in einer 
Überleitungsvorschrift zum BauGB noch zur BauNVO eine Rückwirkung 
auf Bestandspläne entnehmen. D.h. dass für die Beurteilung der Art 
der baulichen Nutzung (hier die Zulässigkeit bzw. Unzulässigkeit von  
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Ferienwohnungen) im Geltungsbereich des am 30.06.2016 beschlosse-
nen Bebauungsplanes Nr. 76/09 die zum damaligen Zeitpunkt gültige 
Fassung der BauNVO anzuwenden ist. Somit waren zum Zeitpunkt der 
Beschlussfassung Ferienwohnungen weder als nicht störende Gewerbe-
betriebe noch als Beherbergungsbetriebe nach der Rechtsprechung des 
Landes M-V einzustufen und damit auch nicht ausnahmsweise im All-
gemeinen Wohngebiet zulässig. Daraus folgend ließe sich feststellen, 
dass der Ausschluss von Ferienwohnungen in Bestandsplänen, die vor 
der Novellierung beschlossen wurden, geregelt ist und also kein Pla-
nungserfordernis für eine Änderung des Bebauungsplanes besteht. 
 
Auffassung 2 
Der § 13a BauNVO bedeutet eine Klarstellung und keine Änderung der 
BauNVO. Daher ist es nicht möglich auf die zum Zeitpunkt des Sat-
zungsbeschlusses des Bebauungsplanes Nr. 76/09 am 30.06.2016 gel-
tenden Rechtsgrundlagen abzustellen. Es besteht eine Rückwirkung. Es 
wird daher empfohlen, in rechtskräftigen Bebauungsplänen zur Siche-
rung des Planungswillens ein Änderungsverfahren zur Anpassung der 
Festsetzungen vorzunehmen. 
Dieser Empfehlung wird mit Aufstellung der 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 76/09 gefolgt. Entgegenstehende Belange wurden im 
Planverfahren nicht geäußert. Der Planungswille der Hansestadt Wis-
mar zum Thema Ferienwohnungen wird klargestellt: 
 
Um die ursprüngliche Planungsabsicht des Bebauungsplanes Nr. 76/09 
– die Bereitstellung von Flächen für die Nachfrage nach Wohngrundstü-
cken – mit der neuen Rechtslage in Übereinstimmung zu bringen be-
schloss die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar am 26.10.2017 die 
Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 76/09 aufgrund 
einer erforderlichen Klarstellung der textlichen Festsetzung zum Thema 
„Ferienwohnungen“ aus Anlass der Novellierung des Baugesetzbuches 
2017. 
Das Planänderungsverfahren wird gemäß § 13 BauGB als vereinfachtes 
Verfahren durchgeführt. 
 
 

1.2. Geltungsbereich 
 

Das Plangebiet befindet sich im Stadtteil Wismar-West.  
Der Bebauungsplan umfasst einen Geltungsbereich von ca. 6,41 ha. 
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Er wird begrenzt: 

 
im Nordwesten:  von der Straße Zum Festplatz  
im Nordosten: von der Alexander-Behm Straße (Planstraße B –  

  Mischgebiet 
im Südosten:  von der Parkanlage Köppernitztal 
im Südwesten: vom Festplatz Lübsche Burg  

 
 

1.3. Einordnung der Planung 
 

 Der Bereich des Bebauungsplanes Nr. 76/09 ist im wirksamen Flächen-
nutzungsplan der Hansestadt Wismar als Wohnbaufläche dargestellt. 
Der Bebauungsplan ist aus dem Flächennutzungsplan entwickelt wor-
den. 

 
 
1.4. Übergeordnete Planungen 
 

Der Bezug des Bebauungsplanes zu den übergeordneten Planungen wie 
dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP 
WM) und dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept, 2. Fortschrei-
bung (ISEK) wurde in der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 76/09 
ausführlich dargestellt. Diese Grundlagen gelten weiter. 
Im Rahmen des Monitorings Stadtentwicklung Berichtsjahr 2016, er-
stellt im Juli 2017 wurden insbesondere die Prognosen zur Einwohne-
rentwicklung und dem sich daraus ergebenen Wohnraumbedarf präzi-
siert. So ist seit 2013 entgegen der Prognose 2012 ein realer Anstieg 
der Einwohnerzahlen zu verzeichnen. Aufgrund der positiven wirt-
schaftlichen Entwicklung im Stadtgebiet und der damit verbundenen 
verstärkten Zunahme von Arbeitsplätzen, auch insbesondere durch den 
avisierten Ausbau des Unternehmens MV Werften und seiner Zulieferer 
ist trotz der negativen natürlichen demografischen Entwicklung von ei-
ner weiteren Steigerung der Einwohnerzahlen und damit verbunden mit 
einem großen wachsenden Bedarf an Wohnbauflächen einschließlich 
der dazugehörigen technischen und sozialen Infrastruktur auszugehen. 
Entsprechend der Darstellung im Monitoringbericht ergibt sich insbe-
sondere im Teilsegment Einfamilien-/Doppel-/Reihenhäuser eine Zu-
nahme der wohnungsnachfragenden Haushalte. 
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1.5. Planungsabsichten und Ziele 
 

Wie bereits in der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 76/09 ausge-
führt sollten mit der Aufstellung des Bebauungsplanes die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines Wohn- und 
Mischgebietes auf einem ehemaligen Kasernengelände an einem in den 
Stadtorganismus integrierten Standort geschaffen werden. 
 
Schwerpunkt im festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet wird die Errich-
tung Wohngebäuden mit bis zu zwei bzw. vier Wohnungen sein, d.h. es 
sollen „klassische“ Einfamilienhäuser, ggf. mit Einliegerwohnung und 
kleinere Mehrfamilienhäuser (Stadtvillen) entstehen.  
Das in unmittelbarer Nähe zur Werft gelegene Wohngebiet bietet neben 
der attraktiven Lage und den günstigen Standortfaktoren für seine Be-
wohner wie geringe Entfernung zu den Freizeitanlagen Bürgerpark, 
Tierpark, Phantechnikum sowie zur historischen Altstadt insbesondere 
Chancen für die aufgrund der beabsichtigten Unternehmensentwicklun-
gen erforderliche Ansiedlung weiterer Mitarbeiter der Werft wie auch 
ihrer Zulieferbetriebe und damit kurze Wege zur Arbeit. Dieses Poten-
zial gilt es zu nutzen. 
 
Ziel der Planung war und ist deshalb die Errichtung von Gebäuden zum 
Zwecke des dauerhaften Wohnens. 
 
 

1.6. Rechtsgrundlagen 
 

o Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03. November 2017 (BGBl. I S. 3634) 

 
o Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) 
 
 

2. Planinhalt 
 
 Art der baulichen Nutzung 
 
 Allgemeines Wohngebiet 

 
 
Für das im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 76/09 festgesetzte All-
gemeine Wohngebiet mit seinen Teilbereichen WA 1 bis WA 11 wird zu-
sätzlich folgende Festsetzung aufgenommen: 
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,,Im allgemeinen Wohngebiet sind in allen Teilbereichen Ferienwohnun-

gen i.s, des E3 13a BauNVO als Unterart der nach E3 4 Abs, 3 BauNVO

ausnahmsweise zulässigen Nutzungen

Nr. I Betriebe des Beherbergungsgewerbes

Nr, 2 sonstige nicht störende Gewerbebetriebe

gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO i.V.m. § 1 Abs, 9 BauNVO nicht Be-

standteil des Bebauungsplanes und deshalb nicht zulässig.?

Wie bereits oben erläutert ist es das städtebauliche Ziel der Planung im

Allgemeinen Wohngebiet an diesem Standort die Errichtung von Ge-

bäuden zum dauerhaften Wohnen zu ermöglichen und somit der stei-

genden Nachfrage nach Wohnbauflächen im Stadtgebiet gerecht zu

werden. Das Gebiet soll vorwiegend dem Wohnen dienen. Beeinträchti-

gungen der angestrebten Wohnruhe auch durch Ferienwohnungen, die

als sogenannter nichtstörender Gewerbebetrieb bzw. Betrieb des Be-

herbergungsgewerbes gemäß E3 13a BauNV0 i.V.m. § 4 Abs. 3 Nr. 2

und 3 BauNVO ausnahmsweise zulässig wären sind zu minimieren.

Da andererseits für die Errichtung von Ferienwohnungen im Stadtge-

biet und hier konkret in den Sondergebieten des rechtskräftigen Be-

bauungsplanes Nr, 12/91/2 ,,Alter Hafen? umfangreiche Angebote aus-

gewiesen und zum Teil bereits fertiggestellt wurden, ist ein zusätzlicher

Bedarf an Ferienwohnungen nicht erkennbar.

Deshalb sollen aus den genannten städtebaulichen Gründen im Allge-

meinen Wohngebiet am Standort Lübsche Burg Ost Ferienwohnungen

auch ausnahmsweise nicht zulässig sein.

gebilligt durch Beschluss der Bürgerschaft am: 30,08.2018

ausgefertigt am: 06.09.2018
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